
Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 17 Neuteich, den 29. April 1931

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. --------------

Kreistagwahl.
Für die am Sonntag, den 17. Mai d. Js. stattfin- 

dende Kreistagwahl ergehen hiermit folgende Bestim
mungen:
1. Stimmbezirke: Jede Gemeinde bildet für sich einen 

Stimmbezirk bis auf nachstehende Gemeinden, die 
zu einem gemeinsamen Stimmbezirk zusammenge
legt werden:
a) Kaminke und Herrenhagen,
k) Halbstadt und Wiedau,
c) Neuteicherwalde und Pietzkendorf,
ü) Schönsee und Neunhuben,
e) Baarenhof und Vierzehnhuben,
k) Altebabke, Beiershorst und Vogtei,
g) Kalteherberge, Scharpau, Küchwerder und Reh

walde,
K) Reinland und Pletzendorf,
i) Jungfer und Keitlau.
Die Gemeinde Horsterbusch wird in 3 Stimmbe- 
zirke geteilt. In den beiden Städten erfolgt die 
Bildung der Stimmbezirke durch die Magistrate.

2. Wahlvorsteher: In den Gemeinden, die für sich einen 
Stimmbezirk bilden, ist Wahlvorsteher der Gemein
devorsteher und Stellvertreter der dem Dienstalter 
nach älteste, bei gleichem Dienstalter der dem Le
bensalter nach älteste Schöffe. Für die zusammen
gesetzten Wahlbezirke wird der Wahlvorsteher und 
sein Stellvertreter durch besondere Verfügung be
stimmt. Das Gleiche geschieht für die Stimmbezirke 
in den Städten und in der Gemeinde Horsterbusch.

3. Wahlraum: Der Wahlraum wird für jeden Stimm
bezirk ebenfalls durch besondere Verfügung festge
setzt.

4. Bor-rucke: Die erforderlichen Vordrucke (Wahlnieder- 
schrift, Zähl- und Gegenliste, Wahlzettelumschläge, 
Abdruck des Kreistagwahlgesetzes und der Wahl
ordnung) werden von hier übersandt.

5. Wählerliste: Die am Schlüsse der Wählerliste vor
gedruckte Bescheinigung ist auszufüllen, zu unter
schreiben und mit dem Gemeindesiegel zu versehen.

6. Bekanntgabe -er Wahl: Die Gemeindebehörden ha
ben die Abgrenzung der Stimmbezirke, die Ernen
nung des Wahlvorstehers und seines Stellvertreters, 
die Bestimmung des Wahlraumes, sowie Tag und 
Stunde der Wahl spätestens am siebenten Tage vor 
Sem Wahltermin in ortsüblicher Weise bekannt zu 
geben. Als ortsübliche Bekanntgabe genügt die Ver
öffentlichung mittels Plakatanschlages. Bor-ruck für 
-ie Bekanntmachung Mirs noch nbersan-t.

7. Wahlzeit: Die Wahlzeit dauert von 9 Uhr bis 17 
Uhr. In Stimmbezirken mit weniger als 1000 Ein
wohnern bewillige ich für den Beginn hiermit gene
rell einen Zeitpunkt bis 10 Uhr vormittags. Ich 
stelle den Ortsbehörden anheim, hiervon nach eige
nem Ermessen Gebrauch zu machen. Ein früherer 
Schluß wie 17 Uhr nachmittags ist nur zulässig, 
wenn alle Wähler abgestimmt haben. Es bedarf 

hierzu eines einstimmige» Beschlusses des Wahlvor
standes.

8. Wahlberechtigte: Wählen kann nur, wer in die 
Wählerliste eingetragen ist und dessen Namen nicht 
mit einem Vermerk „behindert" odxr „gestrichen" 
versehen ist. Abwesende können sich weder vertre
ten lassen noch sonst an der Wahl teilnehmen. Wahl
scheine wer-en für -ie Krcistagmähl nicht ansge- 
geben.

9. Wahlvorstan-: Der Wahlvorstand besteht aus dem 
Wahlvorsteher, 3 bis 5 Beisitzern und einem Schrift
führer. Die Beisitzer und der Schriftführer sind von 
dem Wahlvorsteher unter Berücksichtigung der ver
schiedenen Parteien aus den Wählern des Stimm- 
bezirks zu berufen. Der Wahlvorsteher hat sie auf- 
zufordern, bei Beginn der Wahlhandlung zur Bil
dung des Wahlvorstandes im Wahlraum zu erschei
nen. Erscheint nicht die genügende Anzahl, so er
nennt der Wahlvorsteher aus den anwesenden Wüh
lern die erforderliche Zahl von Mitgliedern des 
Wahlvorstandes. Die Mitglieder des Wahlvorstandes 
erhalten keine Vergütung.

In keiner Zeit der Wahlhandlung dürfen weni
ger als 3 Mitglieder des Wahlvorstandes gegenwär
tig sein. Der Wahlvorsteher und der Schriftführer 
dürfen sich während der Wahlhandlung nicht gleich
zeitig entfernen. Verläßt einer von ihnen vorüber
gehend den Wahlraum, so ist mit seiner Vertretung 
der Stellvertreter des Wahlvorstehers oder ein ande
res Mitglied des Wahlvorstandes zu beauftragen. 

10. Wahllokal: Das Wahllokal muß so eingerichtet sein, 
daß mindestens 1 Nebenraum, der nur durch den 
Wahlraum betretbar oder unmittelbar mit ihm 
verbunden ist, vorhanden ist, in welchem der Wäh
ler seinen Stimmzettel unbeobachtet in den Um
schlag zu legen vermag. Wenn die Bereitstellung 
von Nebenräumen nicht möglich ist, ist durch Vor
richtungen an einem oder mehreren von dem Vor
standstische getrennten Nebentischen Vorsorge zu 
treffen, daß der Wähler seinen Stimmzettel unbe
obachtet in den Umschlag zu legen vermag. Der 
Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nimmt, muß 
so aufgestellt werden, daß er von allen Seiten zu
gänglich ist.

11. Wahlurne: An dem Vorstandstisch wird ein ver
decktes Gefäß (Wahlurne) zum Hineinlegen der 
Stimmzettel aufgestellt. Der Boden der Wahlurne 
soll viereckig sein. Im Innern gemessen muß die 
Höhe der Wahlurne mindestens 90 Zentimeter und 
der Abstand jeder Wand von der gegenüberliegen
den Wand mindestens 35 Zentimeter betragen. Im 
Deckel muß die Wahlurne einen für das Hinein
legen der Stimmzettel bestimmten Spalt haben, der 
nicht breiter als 2 Zentimeter sein darf, und durch 
den die Umschläge mit den Stimmzetteln hindurch
gesteckt werden müssen. Falls nicht vorhanden, müs
sen vorschriftsmäßige Wahlurnen schleunigst be
schafft werden.

12. Eröffnung nn- Leitung -er Wahl: Der Wahlvor
steher leitet die Wahl. Die Wahlhandlung wird da
mit eröffnet, daß der Wahlvorsteher den Schrift
führer und die Beisitzer durch Handschlag verpflich
tet und so den Wahlvorstand bildet. Vor dem Be
ginn der Abstimmung hat sich der Wahlvorstand da
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von zu überzeugen, daß die Wahlurne leer ist. Von 
da ab bis zur Herausnahme der Umschläge mit den 
Stimmzetteln nach Schluß der Abstimmung darf die 
Wahlurne nicht mehr geöffnet werden.

13. In dem Wahllokal müssen ausliegen:
a) das Kreistagwahlgesetz;
b) die Wahlordnung;
e) das Kreisblatt enthaltend die nach 8 32 der 

Wahlordnung für den Wahlkreis erlassene Be
kanntmachung (die Bekanntmachung erscheint in 
einem der nächsten Kreisblätter);

6) ein Abdruck der von der Ortsbehörde gemäß 
vorstehend Ziffer 6 erlassenen Bekanntmachung. 

14. Weitere WähllMtblung: Der Wahlvorsteher hat in 
der Nähe des Zugangs zu dem Nebenraum oder 
den Nebentischen eine Person mit den abgestem
pelter: Wahlzettelumschlägen aufzustellen. Stimm
zettel dürfen im Wahlraum weder aufgelegt noch 
verteilt werden. Der Wahlvorsteher hat die ihm 
zur Verwendung übergebenen Stimmzettel am Ein
gänge zum Wahlraum oder davor so auszulegen, 
daß sie von den zur Stimmabgabe erscheinenden 
Wählern entnommen werden können.

Zutritt zum Wahlraum hat jeder Wähler. An
sprachen darf niemand darin halten. Der Wahlvor
stand kann jeden aus dem Wahlraume verweisen, 
der die Ruhe und Ordnung der Wahlhandlung 
stört; ein Wähler des Stimmbezirks, der hiervon 
betroffen wird, darf vorher seine Stimme abgeben. 

15. Stimmabgabe: Ich verweise hierzu auf 8 42 der 
Wahlordnung. Der Schriftführer vermerkt die 
Stimmabgabe jedes Wählers in der Wählerliste, 
und zwar ist für sämtliche Stimmbezirke des Krei
ses hierzu die Spalte 7 der Wählerliste zu ver
wenden. Nach Schluß der Wahlzeit (17 Uhr) dür
fen nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zuge
lassen werden, die in diesem Zeitpunkt im Wahl- 
raum schon anwesend waren. Hierauf erklärt der 
Wahlvorsteher die Abstimmung für geschlossen.

16. Prüfung des Abstimmungsergebnisses: Ich verwei
se hierzu auf die 88 46 usw. der Wahlordnung. 
Ueber die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet 
gemäß 8 18 des Kreistagwahlgesetzes der Wahl
vorstand mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmen
gleichheit gibt der Wahlvorsteher den Ausschlag.

Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungül
tigkeit der Wahlvorstand Beschluß fassen muß, sind 
mit fortlaufenden Nummern zu versehen und der 
Wahlniederschrift beizufügen. In der Niederschrift 
sind die Gründe kurz anzugeben, aus denen die 
Stimmzettel für gültig oder für ungültig erklärt 
worden sind. Wenn ein Stimmzettel wegen der 
Beschaffenheit des Umschlages für ungültig erklärt 
worden ist, ist auch der Umschlag anzuschließen. 
Der für ungültig erklärte Stimmzettel muß in die
sem Umschlag bleiben.

Alle übrigen Stimmzettel (also über die nicht 
besonders Beschluß gefaßt zu werden brauchte, weil 
sie in Ordnung waren) hat der Wahlvorsteher so
fort in Papier einzuschlagen und zu versiegeln.

Tiegenhof, den 25. April 1931.
Der Landrat

als Wahlkommissar für den Kreis Gr. Werder.
Nr. 2. --------------
Wahl -er Vertrauensmänner und Ersatz
männer in der Angestelltenversicherung.

Nachdem durch Entscheidung des Oberversicherungs- 
amts-Danzig vom 16. 2.1931 die am 26.10.1930 er
folgte Wahl der Vertrauensmänner und Ersatzmänner 
in der Angestelltenversicherung für ungültig erklärt 
worden ist, findet bet der Gruppe der Versicherten am

Sonntag, den 31. Mai 1931 von vormittags 19 
Uhr bis nachmittags 13 Uhr

eine Neuwahl der Vertrauens- und Ersatzmänner statt. 
Gemäß 8 17 Abs. 2 der Wahlordnung vom 9. 7.1930 

wird der Wahlbezirk des Versicherungsamts in die

Stimmbezirke Tiegenhof, Neuteich und Kalthof einge
teilt. Gewählt wird:
1. im Stimmbezirk Tiegenhof beim Bersicherungsamt 

umfassend die Ortschaften:
Tiegenhof, Altebabke, Altendorf, Baarsnhof, Bär
walde, Äeiershorst, Brunau, Einlage, Fürstenau, 
Fürstenwerder, Grenzdorf A, Grenzdorf B, Hor- 
sterbusch, Holm, Jankendorf, Jungfer, Kalteherber- 

- ge, Keitlau, Krebsfelde, Küchwerder, Ladekopp, La
kendorf, Kl. Mausdorf, Kl. Mausdorferweiden, Neu- 
dorf, Neulanghorst, Neumünsterberg, Neustädter- 
wald, Neuteicherwalde, Orloff, Orlofserfelde, Peters
hagen, Pietzkendorf, Platenhof, Pletzendorf, Reh
walde, Reimerswalde, Reinland, Rosenort, Rücke- 
nau, Scharpau, Stobbendors, Stuba, Schlangenha- 
ken, Tiegenhagen, Tiegenort, Vierzehnhuben, Vog
tei, Walldors, Zeyer und Zeyersvorderkampen;

2. im Stimmbezirk Neuteich beim Magistrat in Neu
teich, umfassend die Ortschaften:
Neuteich, Altenau, Barendt, Brodsack, Brüske, Da- 
merau, Eichwalde, Halbstadt, Heubuden, Jrrgang. 
Lupushorst, Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz, Leske, Gr 
Lichtenau, Kl. Lichtenau, Ließau, Lindenau, Marie- 
nau, Mierau, Gr. Mausdorf, Neukirch, Neunhuben, 
Neuteicherhinterseld, Neuteichsdorf, Niedau, Pal- 
schau, Parschau, Pordenau, Prangenau, Schöneberg, 
Schönhorst, Schönsee, Tannsee, Liege, Tralau, Tram- 
penau, Trappenfelde und Wiedau;

3. im Stimmbezirk Kalthof beim Gemeindeamt in Kalt
hof, umfassend die Ortschaften:
Kalthof, Altmünsterberg, Altweichsel, Biesterfelde, 
Blumstein, Dammfelde, Gnojau, Herrenhagen, Ka- 
minke, Kunzendorf, Mielenz, Gr. Montau, Kl. Mon- 
tau, Pieckel, Schadwalde, Schönau, ' Simonsdorf, 
Stadtfelde, Tragheim, Warnau und Wernersdorf.
Zu wählen sind 3 Angestellte als Vertrauensmän

ner und 6 Angestellte als Ersatzmänner. Die Vertrau
ens- und Ersatzmänner werden von den versicherten 
Angestellten gewählt.

Wahlberechtigt sind volljährige Danziger männlichen 
und weiblichen Geschlechts, sofern sie zu den versicher
ten Angestellten gehören und im Bezirk des Versiche
rungsamts wohnen.

Wählbar sind nur Versicherte, die nicht Arbeit
geber sind und die im Bezirk des Versicherungsamts 
wohnen oder beschäftigt werden.

Weber wahlberechtigt noch wählbar ist, wer
1. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Aemter verloren hat oder 
wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das den 
Verlust dieser Fähigkeiten zur Folge haben kann, 
verfolgt wird, falls gegen ihn das Hauptverfahren 
eröffnet ist,

2. infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung 
über sein Vermögen beschränkt ist.
Gewählt wird schriftlich nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl.
Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, bis späte

stens drei Wochen vor dem Wahltag dem unterzeichne
ten Wahlleiter Vorschlagslisten einzureichen, die von 
wirtschaftlichen Vereinigungen von Arbeitnehmern oder 
von Verbänden solcher Vereinigungen aufzustellen sind 
Diesen Vorschlagslisten stehen nach 8 7 Abs. 2 der 
Wahlordnung solche Vorschlagslisten der Versicherten 
gleich, die von mindestens 5 Wahlberechtigten unter
schrieben sind.

Jede Vorschlagsliste soll mindestens soviel Namen 
enthalten, als Vertrauens- und Ersatzmänner zu wäh
len sind.

Die Vorgeschlagenen sind nach Vor- und Zunamen, 
Stand oder Beruf und Wohnung zu bezeichnen und 
in erkennbarer Reihenfolge auszuführen. Eine Tren
nung der Vorgeschlagenen nach Vertrauensmännern 
und Ersatzmännern ist unzulässig.

Mit der Einreichung der Vorschlagslisten ist von den 
Wahlberechtigten ein Listenvertreter und ein Stellver
treter, die zur Abgabe von Erklärungen gegenüber 
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dem Wahlleiter bevollmächtigt sind, zu benennen.
Die Vorschlagsliste nach 8 7 Abs. 2 der Wahlordnung 

soll die Wählervereinigung, von der sie ausgeht, nach 
unterscheidenden Merkmalen kenntlich machen.

Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten nach § 7 . 
Abs. 2 der Wahlordnung unterzeichnet, so wird seine 
Unterschrift auf allen Vorschlagslisten gestrichen.

Die Vorschlagslisten sind ungültig, wenn sie verspätet 
eingereicht werden oder wenn sie den Vorschriften des 
8 7 Abs. 1 unid 2 der Wahlordnung nicht entsprechen 
und der Mangel nicht rechtzeitig behoben wird.

Zwei oder mehr Vorschlagslisten können in der Wei
se miteinander verbunden werden, daß sie den anderen 
Vorschlagslisten gegenüber als eine einzige Vorschlags
liste gelten. In diesem Falle müssen die Unterzeichner 
der Vorschlagslisten oder die Listenvertreter überein
stimmend spätestens bis zum Ablauf des 11. Tages 
vor dem Wahltag die Erklärung abgeben, daß die 
Vorschlagslisten miteinander verbunden sein sollen. An
dernfalls ist die Erklärung über die Verbindung un
gültig.

Wird von den versicherten Angestellten bis zum 
9. Mai 1931 nur eine Vorschlagsliste eingereicht, so 
findet keine Wahl statt. Die in der Vorschlagsliste 
gültig bezeichneten Personen gelten dann in der für 
den Wahlbezirk erforderlichen Zahl in der Reihenfolge 
des Vorschlages als von dieser Gruppe gewählt.

Die Wähler haben sich über ihre Wahlberechtigung 
auszuweisen. Für die bei der Landesversicherungsan
stalt für Angestellte versicherten Angestellten dient als 
Ausweis:
1. Die Bersicherungskarte. In der Versicherungskarte 

oder der Bescheinigung muß wenigstens ein Beitrag 
innerhalb der letzten 12 Monate vor der Wahl 
nachgewiesen sein.

2. Gültiger Paß bezw. eine Bescheinigung der Orts
polizeibehörde (Amtsvorsteher), daß der Wahlberech
tigte die Danziger Staatsangehörigkeit besitzt.

Z. Bescheinigung -er Drtspolizcibehör-e (Amtsvor
steher), daß bei dem Wahlberechtigten Tatsachen, 
die eine Wahlberechtigung verneinen, nicht vorliegen. 
Das Wahlrecht wird in Person und durch Abgabe 

eines Stimmzettels ausgeübt. Die Stimmzettel dürfen 
nicht unterschrieben sein und keinen Protest oder Vorbe
halt enthalten. Sie sind außerhalb des Wahlraumes 
handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung her
zustellen.

Den Wahlberechtigten ist es gestattet, an Stelle der 
persönlichen Stimmabgabe ihren Stimmzettel im ver
schlossenen Wahlumschlage dem Wahlleiter unter Bei
fügung -es Ausweises über -ie Wahlberechtigung brief
lich einzusen-en. Vom Recht der brieflichen Einsen
dung des Wahlumschlages an den Wahlleiter können 
nicht nur die Wahlberechtigten, die sich am Wahltage 
während der Wahlzeit außerhalb des Wahlbezirks auf
halten, sondern auch solche Wahlberechtigten Gebrauch 
machen, die innerhalb des Stimmbezirks zur Wahl 
nicht im Wahllokal erscheinen können. Die erforderlichen 
Umschläge erhalten die Wahlberechtigten auf Verlangen 
von dem Wahlleiter des Wahlbezirks oder ihres Stimm
bezirks. Die Aushändigung der Umschläge darf nur 
an den Wahlberechtigten selbst erfolgen und nur dann^ 
wenn er seine Wahlberechtigung durch Vorlage der 
Versicherungskarte nachweist und seinen Paß vorlegt. 
In diesen Wahlumschlag haben die Wahlberechtigten 
ihren Wahlzettel hineinzulegen, den Wahlumschlag zu 
schließen und den so verschlossenen Wahlumschlag un
ter Beifügung der genannten Ausweise über die Wahl
berechtigung bis spätestens Sonnabeu-, -en 3V. Mai 
1931 an den Wahlleiter des Wahlbezirks (nicht an den 
Wahlleiter des Stimmbezirks) einzusenden. Nachträglich 
eingehende Stimmzettel sind ungültig.

Der Wahlberechtigte darf sein Wahlrecht nur in dem 
Stimmbezirk, in dem er wohnt, ausüben, wenn er nicht 
von der brieflichen Wahl Gebrauch macht.

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme.
Enthält ein Umschlag mehrere Stimmzeuel, so gel

ten sie als ein Stimmzettel, wenn sie gleichlautend sind- 
Andernfalls sind sie ungültig.

Es kann nur für unveränverte Vorschlagslisten ge
stimmt werden. Auch die Reihenfolge der Vorgeschlage
nen in der Vorschlagsliste darf nicht geändert werden

Ungültig ist die Wahl einer Person, die zur Zeit 
der Wahl nicht wählbar war.

Ungültig ist ferner die Wahl einer Person, von der 
oder zu deren Gunsten von Dritten die Wahl rechts
widrig oder durch Gewährung oder Versprechung von 
Geschenken beeinflußt worden ist, es sei denn, daß 
dadurch das Wahlergebnis nicht verändert worden ist

Die Ortsbehör-en ersuche ich, dieses sofort auf orts
übliche Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen

Tiegenhof, den 13. April 1931.
Der Wahlleiter für -en Wahlbezirk: 

Bersicheruugsamt Tiegenhof
Lan-rat.

Nr. 3. --------------
Armenpflege.

Der Senat der Freien Stadt Danzig weist darauf 
hin, daß nach den Bestimmungen der 88 2 und 3 des 
Preußischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungs
wohnsitzgesetz vom 8. 3. 1871 die Entscheidung über 
die Bewilligung oder Ablehnung von Ortsarmenunter
stützungsgesuchen allein dem Gemeindevorsteher zusteht 
Die Gemeindevertretung ist für die Erledigung von 
Ortsarmensachen nicht zuständig.

Gemäß 8 3 des angeführten Gesetzes können in allen 
Gemeinden auf Grund eines Gemeindebeschlusses für 
die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege besondere 
Deputationen aus Mitgliedern des Gemeindevorstandes 
und der Gemeindevertretung, geeignetenfalls unter Zu
ziehung anderer Ortseinwohner, gebildet werden. Je
doch ist hier ausdrücklich angeordnet, daß diese Depu
tationen dem Gemeindevorstand «ntergeor-uet sind 
Die Mitglieder der Gemeindedeputation haben demnach 
nur beraten-e Stimme. Den Vorsitz führt der Gemeinde
vorsteher.

Die Herren Gemeindevorsteher des Kreises werden 
ersucht, fortan unbedingt hiernach zu verfahren.

Tiegenhof, den 27. April 1931.
Der Lan-rat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 4. --------------
Hengstkörung.

Das unterm 10. 3. d. Js. — Kreisblatt Nr. 11 — 
veröffentlichte Verzeichnis der angekörten Hengste wird 
wie folgt berichtigt bezw. ergänzt:

Zu lfd. Nr. 9 des unter 2) aufgeführten Verzeich
nisses der durch die Körkommission des Danziger Stut- 
buchs für schwere Arbeitspferde angekörten Hengste:

Aufstellungsort des Hengstes „Udo 702/40" Dr 
Rauschning in Warnau.

Lfd. Nr. 17 neu:

Der Lan-rat.

Lfd. 
Nr.

Name u. 
Nr.

Farbe u. 
Abzeichen

Ge
boren

Name u. Wohnort 
des Besitzers

Deck
station

17.

T

Ideal 
356 

iegenhof,

F. Bl.

den 20.

1915

Apr

Gerhard Thießen 
Gr. Lichtenau

il 1931.

Gr.
Lichtenau

Nr. 3. --------------
Kreistagwahl.

Zur Prüfung und Entscheidung über die Zulassung 
der Wahlvorschläge habe ich eine Sitzung des Wahlaus
schusses auf

Freitag, -en 1. Mai 1931 um 15 Uhr
im Kreishause hierselbst (Zimmer Nr. 3) anberaumt.

Tiegenhof, den 27. April 1931.
Der Landrat

als Wahlkommissar für -e» Kreis Gr. Wer-er.
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Nr. 6.
Standesamtsbezirk Lefewitz.

Der Senat der Freien Stadt Danzig hat zum Stan
desbeamten für den Standesamtsbezirk Lesewitz den 
Lehrer Otto Borchardt in Tragheim und zu dessen 
Stellvertreter den Landwirt Erich van Riefen in Irr- 
gang ernannt.

Tiegenhof, den 23. April 1931.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Nr. 7. --------------
Bestätigung von Schiedsmännern und 

Schiedsmannstellvertretern.
Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts 

in Danzig vom 2. 4. 31 sind für die nächstfolgenden 
3 Jahre, d. i. für die Zeit vom 2. 4. 31 bis 1. 4. 34 
bestätigt worden:
1. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 48 (Halb- 

stadt) und als stellvertretender Schiedsamnn des 
Schiedsmannsbezirks 47 (Schadwalde) Besitzer Otto 
Majewski in Halbstadt,

2. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmanns
bezirks 48 Hofbesitzer H. Eifert in Halbstadt.
Tiegenhof, den 21. April 1931.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. 8. --------------

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 

auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 619) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen

1. der Hofbesitzerin Frl. Margarete Penner in Marie- 
nau-Abbau,

2. des Hofbesitzers Hans Willems in Stadtfelde 
die Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt 
ist, werden Sperrgebiete gebildet, bestehend aus 
zu 1) dem Seuchengehöft Penner mit Instkate und den

Gehöften mit Instkaten der Besitzer Johannes 
Barisch und Gerhard Enß in Marienau-Ab- 
bau.

zu 2) dem Seuchengehöft Willems mit Instkate und den 
Gehöften mit Instkaten der Besitzer Arthur Entz- 
Stadtfelde, Frau Bergmann - Tammselde und 
Heinrich Zörnack - Heubuden.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen aus Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 24. April 1931.
Der Laudrat.

Nr. 9. --------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den 
Klauenviehbeständen der Besitzer

1 .) Frau Emma Frowerk in Gr. Lesewitz,
2 .) Wachtbudenpächter Ludwig Gobert in Schön- 

Horst-Abbau,
3 .) Heinrich Wiehler in Altenau,
4 .) Bernhard Brucks in Altenau.
Der Sperrbezirk Gr. Lesewitz wird verkleinert. Im 

Sperrbezirk verbleiben bis auf weiteres noch die Ge
höfte der Besitzer Klatt, Thiemer und Dyck-Gr. Lesewitz- 
Abbau.

Der zu 2) gebildete Sperrbezirk wird sofort, der 

zu 3) und 4) gebildete Sperrbezirk erst am 29. 4. d. Js. 
aufgehoben.

Tiegenhof, den 24. April 1931.
Der Laudrat.

Nr. 10. --------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche unter dem Klauenvieh- 
bestande des Hofbesitzers Peter Nickel in Baarenhof 
ist erloschen.

Der gebildete Sperrbezirk bestehend aus den ge
schlossenen Dörfern Baarenhof und Neumünsterberg 
wird aufgehoben.

Tiegenhof, den 27. April 1931.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Bekanntmachung.

Die Pächter der Außendeichländereien an der Weich
sel werden erneut darauf hingewiesen, daß vor dem 
Viehaustrieb die Pachtflächen gegen die Quellstreifen 
des Deiches, die Traversen und die Uferschutzstreifen 
sorgfältig abzuzäunen sind. Die Pfähle sollen in der 
Regel in keinem höheren Abstande wie 3Z/2 bis 4 Mtr. 
voneinander, stehen. Zwischen den Pfählen sind minde
stens 3 Drähte zu ziehen. Wird das Außendeichland 
als Fahrweg benutzt, so sind die Zäune erst in doppelter 
Fahrwegbreite von dem Quellstreifen entfernt zu setzen 
und es ist durch Wechsel der Gleisspur strengstens da
rauf zu achten, daß eine Beschädigung der Grasnarbe 
nicht eintritt. Bon Zuwiderhandelnden wird die nach 
dem Pachtvertrag zulässige Konventionalstrafe erhoben. 
Auch kann ihnen der Pachtvertrag gekündigt werden.

Danzig, den 15. April 1931.
Der Senat der Freien Stadt Danzig. 

Landw. und Domänenverwaltung.

Bekanntmachung
Unter Bezugnahme auf das Wahlausschreiben für 

die Neuwahl der Versicherten-Vertreter zum Ausschuß 
der Landkrankenkasse für den Kreis Großes Werder vom 
17. März 1931 geben wir hiermit bekannt, daß nach
stehende Wahlvorschläge eingegangen und zur Wahl zu
gelassen sind und zwar:
V I Wahlvorschlag des Deutschen Landarbeiter- 

Verbandes Bezirk Danzig
Listenvertreter: Herr Karl Rehberg in Danzig;

V II Wahlvorschlag der Arbeitnehmergruppe 
des Kreiswirtschaftsverbandes Grotzwerder 
Listenvertreter: Herr Gustav Sukatus in Neu
münsterberg;

V II! Wahlvorschlag des Danziger Land- und 
Forstarbeiter-Verbandes
Listenvertreter: Herr Karl Musewski in Einlage 
a.d.N. und Herr Fritz Apfelbaum in Tannsee;

V IV Wahlvorschlag des Reichsverbandes länd
licher Arbeitnehmer Bezirkssekretariat 
Danzig
Listenvertreter: Herr Hermann Waßmund in 
Danzig und Herr Gustav Treder in Fürsten
werder.

Die Wahlberechtigten im Stimmbezirk 2 wählen 
nicht im Logenheim, sondern im Bahnhofshotel in Tie
genhof.

Neuteich, den 16. April 1931.

Der Vorstand
der Landkrankenkasse für den Kreis 

Gr. Werder. 
k>nel«korv»lrl,

Vorsitzender und Wahlleiter.
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